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1. Eröffnung 

Grossratspräsident Fefi Sutter, Schwende 

Eröffnungsansprache 

 

Entschuldigungen: Grossrätin Ruth Corminboeuf-Schiegg, Appenzell 

 Grossrat Viktor Eugster, Oberegg 

 Grossrat Herbert Wyss, Rüte (Nachmittag) 

 Grossrat Fredy Mittelholzer, Rüte (ab 16.30 Uhr) 

 Grossrat Andreas Eisenhut, Oberegg (ab 16.30 Uhr) 

 

Stimmberechtigt: Vormittag 46 Mitglieder 

 Nachmittag 45 Mitglieder (ab 16.30 Uhr 43 Mitglieder) 

Absolutes Mehr: Vormittag 24 

 Nachmittag 23 (ab 16.30 Uhr: 22) 

 

Die vorgelegte Traktandenliste ist genehm. 
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2. Protokoll der Session vom 21. Oktober 2013 

Das Protokoll der Grossratssession vom 21. Oktober 2013 wird genehmigt und verdankt. 
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3. Voranschlag für den Kanton Appenzell I.Rh. für das Jahr 2014 

Referent: Grossrat Ruedi Eberle, Präsident StwK 

Departementsvorsteher: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 

28/1/2013: Antrag Standeskommission 

28/1/2013: Antrag StwK 

 

Grossrat Ruedi Eberle, Präsident der StwK, fasst die wesentlichen Eckpunkte des Voranschlags 

zusammen und legt die Haltung sowie die Anträge der StwK zum Voranschlag 2014 dar. Zur 

Laufenden Rechnung merkt er an, dass das veranschlagte Defizit von Fr. 5.9 Mio. im Vergleich 

mit dem Budget 2013 einer Verbesserung um Fr. 1.7 Mio. entspricht. Wesentliche Mehraufwände 

werden im Erziehungsdepartement für die Tertiärstufe und im Gesundheits- und Sozialdepar-

tement in den Bereichen Ergänzungsleistungen und öffentliche Fürsorge erwartet. In Bezug auf 

das Personal unterstützt die StwK die Vorgehensweise der Standeskommission, dass den An-

gestellten die mit Inkrafttreten des neuen Pensionskassenreglements am 1. Januar 2014 zu-

sammenhängende Erhöhung der Beiträge an die Pensionskasse soweit ausgeglichen wird, dass 

der Nettolohn nicht sinkt. Sie hält es ebenfalls für richtig, dass der Kanton zur Hälfte die Kran-

kentaggeldversicherungsprämien übernimmt, was im Ergebnis eine Reallohnerhöhung von rund 

0.25% der Lohnsumme ergibt. Für weitere Details zu den budgetierten Veränderungen beim 

Aufwand und Ertrag verweist er auf die Erläuterungen im Kommentar zum Voranschlag 2014.  

 

Im Weiteren geht Grossrat Ruedi Eberle kurz auf den von der Standeskommission vorgelegten 

Finanzplan 2015 bis 2019 sowie die Investitionsplanung über die kommenden 15 Jahre ein. Er 

zeigt sich erfreut darüber, dass sich die Investitionsplanung im Vergleich zum Vorjahr wesentlich 

verbessert darstellt, was er auf die von der Standeskommission vorgenommene Priorisierung der 

Investitionsvorhaben zurückführt. Die StwK gibt sich angesichts der günstigen Ausgangssituation 

des Kantons mit freien flüssigen Mitteln und einer abgeschriebenen Infrastruktur überzeugt, dass 

das strukturelle Defizit in der Laufenden Rechnung gedeckt und die geplanten Investitionen 

getätigt werden können.  

 

Die StwK stellt dem Grossen Rat Antrag, den Voranschlag 2014 zu diskutieren und wie vorgelegt 

zu genehmigen. Bei einer allfälligen Gutheissung der in Traktandum 11 zu behandelnden Revi-

sion der Behördenverordnung solle auf eine Budgetanpassung verzichtet werden. 

 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner verweist in seinem Eintretensvotum ein weiteres Mal darauf, 

dass der Kanton mit seinen Bemühungen zur Beseitigung des strukturellen Defizits in der Lau-

fenden Rechnung auf gutem Wege sei. Das Ausgabendefizit sei seit dem Voranschlag 2012 

jährlich verringert worden. Mit einer konsequenten Weiterführung der Sparanstrengungen und 

Konzentration auf die eigentlichen Staatsaufgaben dürfe angenommen werden, dass sich das 

strukturelle Defizit in den nächsten Jahren beseitigen lasse. Im Weiteren wirft er einen kritischen 

Blick auf die Auswirkungen der NFA auf die Finanzen des Kantons. Anlass zur Sorge geben ihm 

die in den letzten zehn Jahren um über 50% gestiegenen Aufwendungen für Ergänzungsleis-
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tungen zur AHV und IV. Da der Kanton seit dem Inkrafttreten der NFA im Jahre 2008 zwei Drittel 

der Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen tragen muss, trifft ihn der Anstieg der Ausgaben 

unmittelbar. Säckelmeister Thomas Rechsteiner erachtet daher eine einlässliche Diskussion über 

gesetzliche Massnahmen beim Bund und im Kanton zur Eindämmung dieser Ausgaben für er-

forderlich. Abschliessend verweist er auf die im Voranschlag berücksichtigte Auflösung von 

Steuerrückstellungen. Dieser Schritt hängt mit der Einführung von HRM2 auf Anfang 2015 zu-

sammen. Rückstellungen, die dann nicht an einen konkreten Beschluss geknüpft sind, fallen 

automatisch in das Eigenkapital. Allgemeine Rückstellungen für noch nicht eingegangene Ver-

pflichtungen sind dann nicht mehr möglich. 

 

Eintreten ist obligatorisch. 

 

Kommentar zum Voranschlag 2014 

Keine Bemerkungen. 

 

Voranschlag 2014 

Laufende Rechnung 

Grossrat Josef Schmid, Schwende, nimmt unter Hinweis auf die Kontengruppe 2230 „Tertiär-

stufe“ auf die stark ansteigenden Aufwendungen für Fachhochschulen und Universitäten Bezug. 

Er wünscht von Landammann Roland Inauen Angaben über den Anteil der Studienabbrüche in 

diesen Bildungsinstitutionen. Er möchte weiter wissen, ob die Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren EDK plant, diejenigen Studierenden, die mehrere Studiengänge beginnen und 

wieder abbrechen, zur Übernahme eines Kostenanteils zu verpflichten. 

 

Landammann Roland Inauen verfügt über keine detaillierten Angaben über die Anzahl der Stu-

dienabbrüche. Das Bundesamt für Statistik weist lediglich die Anzahl der Studierenden pro 

Fachrichtung aus. Da er erst wenige Monate Mitglied der EDK ist, kann er die Frage nach 

eventuell angedachten Massnahmen gegen den stark steigenden Aufwand der Kantone in den 

Bereichen Fachhochschulen und Universitäten nicht beantworten. Er verweist darauf, dass die im 

Kanton getroffene und mittlerweile von der Rechtsprechung gestützte Regelung, dass Studie-

rende ab dem 40. Altersjahr die Beiträge des Kantons zurückerstatten müssen, erste Wirkungen 

zeigt und eventuell auch vom Bund oder von der EDK aufgenommen wird. 

 

Auf Anfrage von Grossrat Reto Inauen, Appenzell, nach den Gründen für den im Vergleich zum 

Vorjahr wesentlich tiefer budgetierten Aufwand in der Kontengruppe 2315 „Schatzungsamt“ kann 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner mitteilen, die Pendenzen bei den Liegenschaftsschatzungen 

seien nun weitgehend abgebaut. Die Schatzungen können wieder wie gesetzlich vorgesehen im 

Zehnjahresrhythmus durchgeführt werden.  

 

Grossrat Roland Dörig, Appenzell, verweist auf die Ausführungen im Kommentar, dass im Hin-

blick auf die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 auf 2015 freie Reserven 

aufgelöst werden sollen. Angesichts der in der Rechnung 2012 ausgewiesenen freien Reserven 
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im Finanzdepartement von rund Fr. 13 Mio. erscheine die Auflösung von lediglich Fr. 2 Mio. im 

Konto 2330.480.00 als zu gering. Säckelmeister Thomas Rechsteiner gibt zu bedenken, bisher 

stehe lediglich fest, dass die für die Steuergesetzrevision 2011 getätigte Rückstellung im Betrag 

von Fr. 2 Mio. nicht gebraucht wird, weil die Revision keine Verringerung des Steuersubstrats zur 

Folge hatte. Somit könne diese Rückstellung aufgelöst werden. Bei den weiteren Rückstellungen 

müsse noch geprüft werden, ob sie noch für den bestimmten Zweck zu verwenden sind. Er weist 

darauf hin, dass bis zum Inkrafttreten von HRM2 am 1. Januar 2015 auch noch die Rech-

nungsabschlüsse 2013 und 2014 weitere Gelegenheit bieten, um freie Reserven aufzulösen. 

 

Auf Anfrage von Grossrat Reto Inauen, Appenzell, präzisiert Statthalter Antonia Fässler die 

Ausführungen im Kommentar zum Konto 2480.318.02, zu den Beschäftigungsprogrammen für 

Asylsuchende. Sie stellt klar, dass nicht die angebotenen Beschäftigungsprogramme, sondern 

lediglich die Verbuchung der Aufwendungen angepasst wird, sodass der in diesem Konto aus-

gewiesene Gewinn im Vergleich zur Rechnung 2012 tiefer ausfallen dürfte. Die angebotenen 

Beschäftigungsprogramme zugunsten der öffentlichen Hand würden auch in den kommenden 

Jahren fortgeführt. Statthalter Antonia Fässler informiert im Weiteren auf Anfrage von Grossrätin 

Vreni Kölbener, Rüte, über die Abgeltung des Bundes für die Aufwendungen des Kantons im 

Asylwesen. In den letzten Jahren hätten sich aus der Asylrechnung Überschüsse ergeben, so-

dass Rückstellungen gemacht und im Fonds Asylwesen verbucht werden konnten. Hierbei sei 

aber zu berücksichtigen, dass in der Asylrechnung nur der Aufwand des Gesundheits- und So-

zialdepartements für die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden berücksichtigt ist. Die 

Kosten der Polizei und weiterer Stellen, der Aufwand für Sonderleistungen wie Spitalaufenthalte 

und weitere Leistungen sind in der Asylrechnung nicht enthalten.  

 

Grossrat Reto Inauen, Appenzell, ersucht um Angabe der Gründe für den starken Anstieg des 

Aufwands im Konto 2527.351.00 für den Straf- und Massnahmenvollzug bei Jugendlichen. 

Landesfähnrich Martin Bürki teilt mit, dass sich derzeit gleich mehrere jüngere Personen im Straf- 

und Massnahmenvollzug befinden, was entsprechende Mehrkosten nach sich zieht. 

 

Investitionsrechnung 

Grossrat Johann Signer, Appenzell, verweist auf die starke Abnahme der budgetierten Ausgaben 

in der Kontengruppe 5155 „Energie“. Mit Blick auf die vom Bund verfolgte Energiestrategie 2050 

möchte er wissen, ob der Kanton die Förderung erneuerbarer Energieträger zurückfahren will. 

Gemäss Bauherr Stefan Sutter ist der Rückgang der geplanten Ausgaben im Bereich Energie 

darauf zurückzuführen, dass im laufenden Jahr an das von der Holzin AG erstellte Fernwärme-

netz im Gebiet Rinkenbach einmalig ein grösserer Förderbeitrag geleistet wurde. Die künftige 

Energiestrategie des Kantons werde derzeit im Rahmen neuer Objektblätter im Richtplan fest-

gelegt. Für die daraus resultierende Ergänzung des Richtplans ist im Januar 2014 ein Ver-

nehmlassungsverfahren geplant. In den kommenden Jahren soll insbesondere die Energiebe-

ratung der Liegenschafteneigentümer forciert werden. Für die erwartete Kostenentwicklung in 

den kommenden Jahren verweist er auf die Angaben im Finanzplan. 
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Abschreibungen 

Keine Bemerkungen. 

 

Sachgruppenstatistik 

Keine Bemerkungen. 

 

Spital, Pflegeheim und Bürgerheim 

Keine Bemerkungen. 

 

Gymnasium Appenzell 

Keine Bemerkungen. 

 

Abwasserrechnung 

Keine Bemerkungen. 

 

Strassenrechnung 

Grossrat Alfred Inauen, Appenzell, wünscht zusätzliche Angaben über die geplanten Sanie-

rungsmassnahmen an der historischen Holzbrücke Mettlen, für die bereits im Voranschlag 2013 

im Konto 5703.501.01 ein Betrag von Fr. 150‘000.-- reserviert war. Bauherr Stefan Sutter weist 

darauf hin, dass die unter Schutz stehende Holzbrücke erhalten werden soll. Für die Reparatur 

des Schindeldachs sei bereits ein Auftrag erteilt worden. Da die Brücke auch im Verzeichnis der 

historischen Verkehrswege enthalten ist, sei auch ein Beitragsgesuch beim Bund hängig.  

 

Abfallrechnung 

Keine Bemerkungen. 

 

In der Schlussabstimmung wird der Voranschlag 2014 wie vorgelegt einstimmig gutge-

heissen. 
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4. Grossratsbeschluss zur Festsetzung der Steuerparameter für das Jahr 2014 

Referent: Grossrat Ruedi Eberle, Präsident StwK 

Departementsvorsteher: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 

29/1/2013: Antrag StwK 

 

Grossrat Ruedi Eberle beantragt im Namen der StwK, die von der Standeskommission vorge-

schlagenen und gegenüber dem Vorjahr unveränderten Steuerparameter für das Jahr 2014 

gutzuheissen.  

 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner zeigt die Auswirkungen bei Anpassungen der einzelnen 

Steuerparameter auf. Er weist insbesondere darauf hin, dass eine Anpassung des Steuerfusses 

erst nach drei Jahren vollumfänglich durchschlägt, weil die am Ende eines Jahres noch nicht 

abgeschlossenen Fälle im neuen Jahr weiterhin nach dem Steuerfuss im Vorjahr zu veranlagen 

sind. Ungünstig wäre eine Steuerkumulation durch gleichzeitige Anpassungen der Steuerfüsse 

der Bezirke und Gemeinden, da dies der Voraussehbarkeit der Steuerbelastung schaden würde. 

Er ruft in Erinnerung, dass eine Erhöhung des Steuerfusses für die Staatssteuer der natürlichen 

Personen um 1% eine Erhöhung des Steuerertrags um rund Fr. 300‘000.-- zur Folge hätte.  

 

Eintreten ist obligatorisch. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer I 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, kann die Auffassung von Säckelmeister Thomas Rechsteiner, 

dass sich eine Erhöhung des Steuerfusses erst nach drei Jahren vollumfänglich im Steuerertrag 

auswirkt, nicht ganz teilen. Eine Erhöhung des Steuerfusses für die Staatssteuer würde bereits 

bei der provisorischen Veranlagung der Steuern im Jahr 2014 berücksichtigt und provisorisch in 

Rechnung gestellt. Säckelmeister Thomas Rechsteiner hält dem entgegen, dass die Auswir-

kungen nur dann sofort absehbar wären, wenn am Ende eines jeden Steuerjahres alle Steuer-

pflichtigen definitiv veranlagt wären. Dies ist aber nicht der Fall, sodass immer ein Teil der 

Steuern noch nach dem Vorjahr abzurechnen ist. Es brauche tatsächlich drei Jahre, bis sich eine 

Steuerfussanpassung vollumfänglich auf die Steuereinnahmen auswirken.  

 

Ziffer II 

Keine Bemerkungen. 

 

In der Schlussabstimmung wird der vorgelegte Grossratsbeschluss zur Festsetzung der 

Steuerparameter für das Jahr 2014 einstimmig gutgeheissen. 
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5. Finanzplan 2015 - 2019 

Referent: Säckelmeister Thomas Rechsteiner 

30/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner verweist auf die zwei Hauptursachen, warum sich der Fi-

nanzplan 2015 - 2019 im direkten Vergleich mit dem Finanzplan 2014 - 2018 besser darstellt. Ein 

Grund sind die grossen Schwankungen der geschätzten NFA-Zahlungen, da der Kanton im 

interkantonalen Vergleich an Ressourcenstärke verloren hat. Ein weiterer Grund liegt in der 

Priorisierung und Etappierung der Investitionsvorhaben im Kanton. Im Vergleich zum Finanzplan 

2013 - 2017 ist der prognostizierte Finanzierungsfehlbetrag im Finanzplan 2015 - 2019 von 

Fr. 133.5 Mio. auf Fr. 76.4 Mio. gesunken. Säckelmeister Thomas Rechsteiner geht im Weiteren 

auf die von Grossrat Ruedi Eberle aufgeworfene Frage der Verbuchung der Beiträge an die 

Durchmesserlinie St.Gallen ein. Da bei einer allfälligen späteren Auflösung dieses Gemein-

schaftswerks kein Betrag an den Kanton zurückfliessen dürfte, hält er die Verbuchung dieser 

Ausgaben in der Laufenden Rechnung für gerechtfertigt. 

 

Eintreten ist obligatorisch. 

 

Kommentar zum Finanzplan 

Keine Bemerkungen. 

 

Finanzplan 2015 - 2019 

Laufende Rechnung 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner gibt zusätzliche Erläuterungen zu den veranschlagten 

Ausgaben für Delegationen und Konferenzen im Konto 2000.300.02 ab. Da der Kanton Appenzell 

I.Rh. 2014 den Vorsitz der Internationalen Bodenseekonferenz innehat und sich im selben Jahr 

die Finanzdirektorenkonferenz in Appenzell treffen wird, sind die budgetierten Aufwendungen mit 

Fr. 150‘000.-- im Vergleich zu den Vorjahren und den nachfolgenden Jahren deutlich höher.  

 

Investitionsrechnung 

Keine Bemerkungen. 

 

Sachgruppenstatistik 

Keine Bemerkungen. 

 

Abwasserrechnung 

Keine Bemerkungen. 

 

Strassenrechnung 

Keine Bemerkungen. 
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Abfallrechnung  

Keine Bemerkungen. 

 

Liste der Investitionsvorhaben 

Grossrat Sepp Neff, Schlatt-Haslen, verweist im Zusammenhang mit den für das Vermächtnis 

Homanner geschätzten Kosten von Fr. 1 Mio. bis Fr. 5 Mio. darauf, dass wohl ein Beschluss der 

Landsgemeinde erforderlich ist. Er fragt, ob in der Planung berücksichtigt sei, dass die Lands-

gemeinde den nachgesuchten Kredit ablehnen könnte. Statthalter Antonia Fässler informiert den 

Grossen Rat, dass das Vermächtnis Homanner die Zweckbestimmung enthält, dass das Ge-

bäude für den Altersbereich genutzt werden muss. Sie kann mitteilen, dass die Planungsarbeiten 

im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Da das Vermächtnis die Klausel enthält, dass bis 

spätestens Ende 2017 mit dem Bau begonnen werden muss, sollte die verbleibende Zeit für die 

Planungs- und Projektierungsarbeiten und anschliessend für die Einholung des erforderlichen 

Landsgemeindekredits ausreichen.  

 

Der Grosse Rat nimmt den Finanzplan 2015 - 2019 zur Kenntnis. 
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6. Perspektiven 2014 - 2017 

Referent: Landammann Daniel Fässler 

13/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Landammann Daniel Fässler erläutert die Bedeutung und den Zweck der Perspektiven. Er weist 

darauf hin, dass die formulierten Ziele Plangrössen sind und nicht unverrückbar sind. Mit Blick auf 

die auslaufende Perspektivenphase von 2010 - 2013 zieht die Standeskommission das Fazit, 

dass die gesteckten Ziele insgesamt gut erreicht werden konnten. In den kommenden vier Jahren 

will sie ihr Handeln auf folgende Leitziele ausrichten: 

 

- Wahrung der Eigenständigkeit des Kantons 

- Zeitgemässe Infrastruktur und gute Erschliessung 

- Vermeidung von Schulden trotz erhöhten Investitionen 

- gute Wohn- und Arbeitsbedingungen im Kanton 

 

In den Perspektiven wird dargelegt, mit welchen Massnahmen die Standeskommission die Leit-

ziele anstrebt und wie die einzelnen Departemente und Ämter die Leitziele unterstützen. Dane-

ben enthalten die Perspektiven Angaben über Ziele und Massnahmen, die sich aus dem Amts- 

oder Departementsauftrag ergeben. 

 

Eintreten ist obligatorisch. 

 

Ziffer l 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer ll 

Grossrat Martin Breitenmoser, Appenzell, nimmt auf die Absicht der Standeskommission Bezug, 

das Wohnangebot für Leute mit tieferen Einkommen allenfalls durch Förderung des genossen-

schaftlichen Wohnbaus zu verbessern. Er findet die derzeitige Praxis der Korporationen nicht 

richtig, den Boden zu Baurechtszinsen deutlich unter dem Marktwert zur Verfügung zu stellen 

oder zu hohe Treffnisse auszurichten, statt zusätzlichen Boden für günstigen Wohnbau zu er-

werben. Er ruft die Standeskommission auf, in Gesprächen mit den Korporationen darauf hin-

zuwirken, dass diese dem Korporationszweck wieder bewusster nachleben.  

 

Landammann Daniel Fässler gibt zu bedenken, dass die Korporationen eigenständige öffent-

lich-rechtliche Institutionen sind, deren Statuten vom Grossen Rat genehmigt wurden. Man kann 

diesen Korporationen nicht einfach Vorgaben machen, wie sie mit ihrem Gut umzugehen haben. 

Eine Erhöhung der Baurechtszinsen müsste von einer Mehrheit der Korporationsmitglieder un-

terstützt werden. Ein solcher Schritt der Korporation Stiftung Ried sei vor wenigen Jahren ab-

gelehnt worden. Landammann Daniel Fässler ist dennoch bereit, diesen Punkt im Rahmen der 

regelmässigen Gespräche mit den Korporationen aufzunehmen. 
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Grossrat René Lutz, Appenzell, teilt in Vertretung der Korporation Stiftung Ried mit, dass die 

Korporation keine zusätzlichen Baurechte mehr vergeben könne, da für die noch nicht über-

bauten Flächen langjährige Konzessionen zu Gunsten der Betreiber der Skilifte Sollegg und 

Bannhüttli bestehen.  

 

Grossrat Martin Breitenmoser, Appenzell, präzisiert nach dem vorangehenden Votum seinen 

Wunsch dahingehend, dass die Korporationen gemeinsam neue Flächen kaufen sollten, die 

wiederum im Baurecht zu tragbaren Bedingungen für den Wohnbau bereitgestellt werden 

könnten.  

 

Eine aktive Einwirkung des Kantons in den privaten Wohnungsmarkt erachtet Grossrat Ruedi 

Eberle, Gonten, nicht für richtig. Vielmehr sollten die Bezirke vermehrt den Erwerb von Boden 

prüfen, den sie dann zu tragbaren Bedingungen für eine Wohnnutzung abgeben können.  

 

Landammann Daniel Fässler versichert, dass sich die Standeskommission nicht ohne Not in den 

Baulandmarkt einmischen wird. Der Kanton kann aber beispielsweise über den Fonds für 

Landerwerb Boden erwerben und weiterverkaufen. 

 

Ziffer lll 

Landammannamt 

Keine Bemerkungen. 

 

Bau- und Umweltdepartement 

Keine Bemerkungen. 

 

Erziehungsdepartement 

Grossrat Martin Breitenmoser, Appenzell, verweist auf die Ausführungen auf den Seiten 24 und 

25, wie das Erziehungsdepartement mit Blick auf das Gymnasium die Leitziele der Standes-

kommission unterstützen will. Da künftig die Anzahl der Schüler im Gymnasium - wegen gebur-

tenschwachen Jahrgängen und weil weniger Schüler aus dem Kanton Appenzell A.Rh. kommen - 

wesentlich zurückgehen dürfte, ist der Weiterbestand des Gymnasiums längerfristig möglicher-

weise gefährdet. Gleichzeitig sind für das Gymnasium im Finanzplan 2016 - 2020 Sanierungs-

aufwendungen im Umfang von Fr. 7 Mio. vorgesehen. Vor diesem Hintergrund ersucht er 

Landammann Roland Inauen, dem Grossen Rat einen Bericht vorzulegen, der sich zu folgenden 

Fragen äussern soll: 

 

1. Wie kann das Gymnasium weitergeführt werden, wenn die Geburtenzahlen weiter zurück-

gehen? 

2. Gibt es zum Langzeitgymnasium eventuell noch Alternativen? 

3. Hat das Internat noch Zukunft? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

4. Wird eine Gesamtsanierung des Gymnasiums mit Investitionen von mehr als Fr. 7 Mio. 

weiterhin angestrebt?  
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5. Gibt es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit anderen Kantonen? 

 

Landammann Roland Inauen hält die Fragen für berechtigt. Mit Bezug auf den Umbau des 

Gymnasiums verweist er auf den Hinweis im Landsgemeindemandat 2008, dass nach Abschluss 

der ersten Etappe, des Ausbaus des Kapellentrakts, eine neue Standortbestimmung vorzu-

nehmen ist, bevor allenfalls die zweite Etappe der Sanierung in Angriff genommen wird. Die erste 

Etappe des Umbaus ist schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Das Erziehungsdepartement 

werde in Zusammenarbeit mit dem Bau- und Umweltdepartement im nächsten Jahr eine ein-

lässliche Situationsanalyse erstellen. Man werde dem Grossen Rat entsprechend Bericht er-

statten. Darin sollen auch die Fragen von Grossrat Martin Breitenmoser beantwortet werden. 

 

Finanzdepartement 

Keine Bemerkungen. 

 

Gesundheits- und Sozialdepartement 

Grossrat Martin Breitenmoser, Appenzell, zitiert aus einem Zeitungsartikel von heute, gemäss 

dem der Verwaltungsrat des Verbunds der St.Galler Spitäler eine allfällige Anfrage des Spital-

verbunds Appenzell A.Rh. inklusive des Spitals Appenzell für eine vertiefte Zusammenarbeit 

wohlwollend prüfen würde. Grossrat Martin Breitenmoser interessiert, ob die beiden Appenzeller 

Kantone bereit seien, diese Frage im Rahmen des Projekts Spitalverbund Appenzellerland zu 

diskutieren. 

 

Statthalter Antonia Fässler stellt klar, dass vorerst das Projekt Spitalverbund Appenzellerland 

weiterverfolgt werden soll, bevor allfällige weitere Kooperationen geprüft werden.  

 

Justiz-, Polizei- und Militärdepartement 

Grossrat Reto Inauen, Appenzell, rügt, dass die räumlichen Verhältnisse für die Gerichte unge-

nügend sind. Das Ziel eines optimalen Ablaufs für das Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sei für 

ihn daher, entgegen der Einschätzung der Standeskommission auf Seite 47, nur zum Teil er-

reicht. Landesfähnrich Martin Bürki verweist auf Seite 50 der neuen Perspektiven, wo als Ziel für 

die Gerichte die Optimierung der Raumverhältnisse aufgelistet ist. Die entsprechenden Vorbe-

reitungen seien im Gange, wobei zu bedenken sei, dass nicht der Kanton, sondern die Versi-

cherungskasse Eigentümerin des heutigen Gerichtsgebäudes ist. Säckelmeister Thomas Rech-

steiner bestätigt als Präsident der kantonalen Versicherungskasse, dass die Kommission der 

Versicherungskasse die Situation prüft.  

 

Landammann Daniel Fässler stellt zum Votum von Grossrat Reto Inauen klar, dass die Bewer-

tung der Zielerreichung nicht geändert wird, da diese Beurteilung der Standeskommission obliegt 

und sich überdies auf die Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, nicht auf die räumlichen Ver-

hältnisse beim Gericht bezieht.  
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Grossrat Roland Dörig, Appenzell, spricht das auf Seite 48 festgehaltene Departementsziel der 

Parkplatzbewirtschaftung an. Er erkundigt sich bei Landesfähnrich Martin Bürki, wie er das Ziel zu 

erreichen gedenkt und wie der Zeitplan aussieht. 

 

Landesfähnrich Martin Bürki teilt mit, dass die Arbeiten am Konzept über die Parkplatzbewirt-

schaftung weit fortgeschritten und in ein paar Monaten beschlussreif sein dürften. Es sind noch 

einzelne Punkte zu klären, sodass heute noch keine Details bekanntgegeben werden können. 

 

Land- und Forstwirtschaftsdepartement 

Grössrätin Vreni Kölbener, Rüte, möchte wissen, weshalb man auf die ursprünglich angedachte 

Verbindlichkeit der Modellstallvorgaben verzichtet hat. Sie zeigt Verständnis, dass neue Ställe 

etwas grösser gebaut werden müssen. Sie vermisst jedoch bei einzelnen Objekten eine ange-

messene Einpassung ins Landschaftsbild. Landeshauptmann Lorenz Koller führt dazu aus, dass 

das Modellvorhaben im landwirtschaftlichen Hochbau bei der Vorbereitung des Baugesetzes 

zwar diskutiert, aber schliesslich auf eine Verankerung im Gesetz verzichtet worden ist. In der 

Praxis werde aber das Handbuch regelmässig berücksichtigt. Derzeit würden mehrere land-

wirtschaftliche Hochbauprojekte nach dem Modellvorhaben begleitet. Im Rahmen der Vorab-

klärungen, ob für ein Bauvorhaben Bundesgelder erhältlich gemacht werden können, werde ein 

Bauvorhaben jeweils vor Ort von Vertretern des Bundes, des Kantons, des betreffenden Bezirks 

und allenfalls auch des Landschaftsschutzes begutachtet. Es gebe somit genügend Möglich-

keiten, auf die landschaftsverträgliche Gestaltung einzuwirken. Bauherr Stefan Sutter begründet 

den Verzicht auf die Verbindlichkeitserklärung des Modellvorhabens im Baugesetz zusätzlich mit 

der Überlegung, dass konkrete Gestaltungsvorschriften höhere Kosten auslösen und in der Folge 

Streitigkeiten über deren Finanzierung entstehen würden. 

 

Volkswirtschaftsdepartement 

Grossrat Roland Dörig, Appenzell, verweist auf das Ziel der Beibehaltung des Hotel- und Gast-

ronomieangebots im Kanton (Seite 65). Er fragt sich, mit welchen Massnahmen die Standes-

kommission das Ziel zu unterstützen gedenkt. Landammann Daniel Fässler stellt diesbezüglich 

klar, dass die öffentliche Hand nicht finanziell in den privaten Markt eingreifen darf. Es sollen 

jedoch praktische Anstrengungen gemacht werden, beispielsweise wenn es darum geht, nach 

einer Betriebsaufgabe das bestehende Bettenangebot möglichst weiterhin zu sichern. Er gibt sich 

optimistisch, dass dieses Ziel zumindest teilweise erreicht werden kann.  

 

Landammann Daniel Fässler sieht auf Anfrage von Grossrat Rolf Inauen, Schlatt-Haslen, bei der 

Erarbeitung der Perspektiven keinen Koordinationsbedarf mit den Bezirken und Schulgemein-

den, da diese für sich keine Perspektiven erlassen. Demgegenüber verweist er auf den regel-

mässigen Austausch über Investitionsvorhaben. Das nächste Treffen in diesem Zusammenhang 

sei im Januar 2014 geplant. Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, weist ergänzend darauf hin, dass es 

auch im Bereich Raumplanung einen gewissen Austausch der Bezirke mit dem Kanton gibt. 

Grossratsvizepräsident Thomas Mainberger verweist auf die ebenfalls bestehende Koordination 

zwischen dem Erziehungsdepartement und den Schulgemeinden. Hier besteht ein gewisser 
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Koordinationsbedarf, weil die Schulgemeinden zwar die Lehrpersonen anstellen, der Kanton 

jedoch die Führung mit Bezug auf die pädagogische Qualität des Unterrichts innehat. Landam-

mann Roland Inauen stellt abschliessend fest, dass im Schulbereich die Koordination zwischen 

dem Kanton und den Schulgemeinden gut läuft.  

 

Nach beendeter Diskussion nimmt der Grosse Rat die Perspektiven 2014 - 2017 zur 

Kenntnis. 
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7. Landsgemeindebeschluss zur Erteilung eines Kredits für den Neubau eines Hal-

lenbads in Appenzell 

Referent: Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo 

Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

34/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo, verweist auf die ausführliche Botschaft und erinnert an die 

verschiedenen Anlässe, an denen das Projekt vorgestellt wurde. Die WiKo ist der Auffassung, 

dass ein Hallenbad für den inneren Landesteil von grosser Bedeutung ist und ein attraktives 

Hallenbad ein Anziehungspunkt für Junge und Ältere sein wird. Dem Businessplan steht sie 

allerdings skeptisch gegenüber. Man sei im Weiteren nach einiger Diskussion zum Schluss ge-

langt, dass der Neubau des Hallenbads als Verbundaufgabe zu betrachten ist, da die Bezirke den 

Bau und Betrieb nicht alleine bewerkstelligen können. Für die WiKo stellen im Weiteren die Be-

triebskosten einen wichtigen Punkt dar. Im Sinne der Klarheit soll die Vorlage auf die zweite 

Lesung mit dem Punkt allfälliger Betriebskostenzuschüsse ergänzt werden. Die Bezirke würden 

75% dieser Zuschüsse tragen.  

 

Grossrat Alfred Inauen, Appenzell, begrüsst das Neubauprojekt vollumfänglich. Er stört sich 

jedoch an den vielen Hürden, die das Projekt überwinden muss, bevor es realisiert werden kann, 

zumal nach der Landsgemeinde auch noch sämtliche Bezirke des inneren Landesteils den von 

ihnen erwarteten Beiträgen zustimmen müssen. Er erachtet es daher für sinnvoller, wenn die 

ganze Finanzierung des Neubaus durch den Kanton abgewickelt wird, sodass es nur der Zu-

stimmung der Landsgemeinde bedarf. Wenn trotzdem an der von der Standeskommission be-

antragten Finanzierungsvariante festhalten werde, müsse allergrösste Transparenz geschaffen 

werden, dass die einzelnen Bezirke klar sehen, in welcher Höhe sie eventuell noch jährliche 

Betriebskostenzuschüsse leisten müssen. 

 

Grossrat Stefan Koller, Rüte, erwartet aus der Sicht der Bevölkerung eine umfassende und ver-

ständliche Information. Für ihn stellen sich noch verschiedene Fragen, die noch vor der Lands-

gemeinde geklärt sein müssen. Aus politischer Sicht stehe der vorliegende Kreditantrag im Wi-

derspruch zur vor kurzem vorgenommenen Entflechtung der innerkantonalen Aufgaben und 

Finanzströme. Er möchte im Weiteren eine klare Aussage, ob die Schulgemeinden verpflichtet 

werden können, das Schulschwimmen im Hallenbad Appenzell durchzuführen. Er erwartet auch 

eine Begründung, warum eine Kombination des neuen Hallenbads mit dem Freibad Forren als 

ungeeignet angesehen wird. Seitens des Kantons müsse noch verständlich gemacht werden, 

warum sich der heutige Standort des Hallenbads nicht für eine Tiefgarage eignet. Mit Blick auf die 

Finanzierung verlangt er zusätzliche Ausführungen darüber, was geschieht, wenn ein Bezirk im 

inneren Landesteil seinen Baukostenbeitrag verweigert. Für den Fall der Ablehnung des Projekts 

verlangt er eine vorgängige Regelung der Kostentragung für die Planungs- und Projektierungs-

kosten sowie den Rückbau des heutigen Hallenbads. In diesem Zusammenhang interessiert ihn 

eine allfällige Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte der Hallenschwimmbad AG. Ferner be-

zweifelt er, dass die im Businessplan erwarteten höheren Frequenzen mit den angesetzten Ein-
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trittspreisen erreicht werden können. Er hält deshalb eine Regelung für notwendig, wer ein all-

fälliges Betriebskostendefizit zu übernehmen hätte.  

 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, nimmt Stellung zu einzelnen in der Bevölkerung bestehenden 

und auch vom Vorredner vertretenen Einwände gegen das Neubauprojekt. Er setzt sich dafür ein, 

dass die Schulen das ganze Jahr Schwimmunterricht anbieten können. Der im vorliegenden 

Projekt geplante Wellnessteil und das Aussenbad sind für ihn unerlässlich, da die Gäste in diesen 

Bereichen des Hallenbads Erholung suchen und den Aufenthalt geniessen wollen. Mit den Ein-

nahmen in diesen Bereichen sollen die Betriebskosten des eigentlichen Hallenbads querfinan-

ziert werden. Der heutige Standort erscheint ihm auch für das neue Hallenbad richtig, zumal der 

Boden unentgeltlich zur Verfügung steht. Mit Blick auf die attraktive Infrastruktur hält er die vor-

gesehenen Eintrittspreise für angemessen. Unter Verweis auf den Erfolg des Heilbads Unter-

rechstein gibt er sich überzeugt, dass auch das neue Hallenbad Appenzell die erforderlichen 

Frequenzen erzielen wird.  

 

Landammann Daniel Fässler ist überzeugt, dass Appenzell weiterhin ein Hallenbad braucht. Die 

Verantwortlichen der Schulgemeinden hätten den Wunsch geäussert, das Schulschwimmen 

auch künftig im Hallenbad Appenzell durchführen zu können. Bereits im August 2010 habe bei 

einem Treffen von Vertretern des Kantons, der Bezirke und Schulgemeinden im inneren Lan-

desteil Einigkeit darin bestanden, dass Appenzell auch künftig ein Hallenbad haben soll. Mit 

Bezug auf das Votum von Grossrat Stefan Koller weist er darauf hin, dass im Falle der Ablehnung 

der Kreditvorlage die Hallenschwimmbad AG über den Rückbau des bestehenden Hallenbads zu 

entscheiden hat. Die Erstellung und der Betrieb eines Hallenbads sind für ihn nicht Sache des 

Kantons, sondern klare Bezirksaufgaben. Es wäre eine gesetzliche Grundlage erforderlich, damit 

der Kanton nach dem Vorschlag von Grossrat Alfred Inauen die gesamten Baukosten und in der 

Folge auch den Betrieb übernehmen könnte. Eine Beteiligung des Kantons an den Baukosten 

hält er dennoch für erforderlich, da die Bezirke im inneren Landesteil nicht genügend freie Mittel 

aufbringen können. Die Schulgemeinden hätten frühzeitig darauf gedrängt, sich nicht an den 

Baukosten beteiligen zu müssen. Im Gegenzug hätten die Schulverantwortlichen bereits im 

Februar 2011 einhellig ihre Bereitschaft erklärt, im neuen Hallenbad höhere Eintritte für das 

Schulschwimmen zu bezahlen.  

 

Wie in der Botschaft angekündigt, ist ein Vorprojekt in Erarbeitung. Der dafür erforderliche Kredit 

vom Kanton und den Bezirken wurde bereits gutgeheissen. Mit diesem Vorprojekt können dem 

Grossen Rat für die zweite Lesung sowie der Landsgemeinde 2014 und den Bezirksgemeinden 

weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die eine detailliertere Kostenprognose er-

möglichen. Auch die von der WiKo gewünschte Ergänzung mit der Verteilung eines allfälligen 

Betriebskostendefizits soll auf die zweite Lesung hin vorgenommen werden.  

 

Mit Bezug auf den Standort eines neuen Hallenbads weist Landammann Daniel Fässler auf den 

Umstand hin, dass sich die Liegenschaft Schaies neben dem Freibad nicht im Eigentum der 

öffentlichen Hand befindet und die Carl Sutter-Stiftung als Eigentümerin den Verkauf an den 
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Kanton abgelehnt hat. Da am heutigen Standort ein unentgeltliches Baurecht zu Gunsten der 

Hallenschwimmbad AG besteht, müssen bei einem Neubau des Hallenbads keine zusätzlichen 

Landkosten eingerechnet werden. Die Synergien wären bei einem Neubau des Hallenbads ne-

ben dem Freibad nicht sehr gross, da die beiden Anlagen technisch völlig getrennt betrieben 

werden müssen. Die möglichen Synergien im personellen Bereich werden bereits heute genutzt.  

 

Im ausgearbeiteten Finanzierungskonzept sieht Landammann Daniel Fässler ein vorbildliches 

Muster für die Kooperation verschiedener Körperschaften zur Erreichung einer ausgewogenen 

Kostenverteilung für ein Projekt, das sonst nicht finanziert werden könnte. Da der Kanton eher im 

Stande ist, rasch A-fonds-perdu-Beiträge auszurichten, soll er 75% der Baukostenbeiträge leis-

ten. Im Gegenzug werden die Bezirke bei der Verteilung der Betriebskosten stärker einbezogen. 

Ein allfälliges Betriebsdefizit hätten nach Massgabe der Aufteilung des öffentlichen Aktienkapitals 

die Bezirke zu 75% und der Kanton zu 25% zu übernehmen. Zum Businessplan führt Landam-

mann Daniel Fässler aus, dass die aufgelisteten Eintrittspreise noch nicht fest sind. Der Ver-

waltungsrat der Hallenschwimmbad AG werde die Preise im Rahmen der Vorgaben des Kantons 

und Bezirke so festlegen müssen, dass möglichst viele Besucher ins Hallenbad gehen und 

möglichst kein Betriebsdefizit entsteht.  

 

Im Weitern führt er aus, dass der Verteiler der Betriebskosten unter den Bezirken nicht in den 

Landsgemeindebeschluss aufgenommen worden sei, weil dieser Punkt den Bezirken zur ge-

meinsamen Regelung überlassen werde. Für die Führung des Bades ist die Aktiengesellschaft 

die richtige Trägerschaft, da nur mit dieser die Möglichkeit besteht, privates Aktienkapital zu 

generieren. Der Bau einer Tiefgarage am heutigen Standort des Hallenbads wurde nicht evalu-

iert, weil der Kanton nicht über den mit einem Baurecht zu Gunsten der Hallenschwimmbad AG 

belegten Boden verfügen kann. Die Schulgemeinden müssen zwar Schulschwimmen anbieten, 

es besteht aber keine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung des Hallenbads. Bei einem Treffen 

mit den Verantwortlichen sämtlicher Schulgemeinden im Februar 2011 habe keine Schulge-

meinde die Nutzung des neuen Hallenbads für das Schulschwimmen in Frage gestellt. Bei einer 

Ablehnung des Landsgemeindekredits würden die aufgelaufenen Planungs- und Projektkosten 

nach einer bestehenden Absprache zwischen dem Kanton und den Bezirken des inneren Landes 

verteilt. Die Planungskosten würden bereits heute jährlich per Ende November abgerechnet und 

bezahlt. Der Kanton trage drei Viertel und die Bezirke einen Viertel dieser Kosten. Der Bezirk 

Rüte als Standortbezirk des geplanten neuen Hallenbads wird finanziell nicht stärker belastet als 

die anderen Bezirke im inneren Landesteil. 

 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner nimmt Stellung zum Finanzierungskonzept. Er verweist auf 

das Defizit im Voranschlag 2014 und erinnert an den hohen Finanzierungsfehlbetrag im Fi-

nanzplan 2015 - 2019. Er macht dem Grossen Rat deutlich, dass der Kanton nicht Fr. 14 Mio. 

zusätzlich investieren könne, ohne über Steuererhöhungen nachdenken zu müssen. Die Über-

gabe dieser Verbundaufgabe an den Kanton möchte er nur diskutieren, wenn die abgebenden 

Bezirke als Ausgleich auch Steuerprozente an den Kanton abtreten. Er ist überzeugt, dass der 

ausgewogene Finanzierungsschlüssel den Bau des Hallenbads ermöglicht, ohne dass die in-
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volvierten Körperschaften ihre Steuer- und Investitionspolitik mittelfristig ändern müssen. 

 

Grossrätin Barbara Fässler, Appenzell, stört sich am im Businessplan genannten Eintrittspreis 

von Fr. 18.--. Sie regt an zu prüfen, ob für einheimische Personen ein tieferer Eintrittspreis 

festgelegt werden könnte, da sich diese bereits über die Steuern an den Baukosten beteiligt 

haben. Landammann Daniel Fässler führt aus, man habe sich im Rahmen einer vertieften Dis-

kussion darum bemüht, zwischen der Belastung der Steuerzahler und der Nutzer des Hallenbads 

einen beidseits verträglichen Mittelweg zu finden.  

 

Nach Auffassung von Grossrat Ueli Manser, Schwende, müssten die Eintrittspreise so angesetzt 

werden, dass nicht nur der Betrieb finanziert, sondern auch Rückstellungen für spätere Er-

satzinvestitionen möglich sind. Im Vergleich mit anderen Bädern in der Umgebung hält er die 

vorgesehenen Eintrittspreise für das neue Hallenbad für gerechtfertigt. Er ist überzeugt, dass für 

den Erfolg in erster Linie die Attraktivität des Hallenbads von Bedeutung ist.  

 

Grossrat Erich Fässler, Appenzell, tritt dem von Grossrat Stefan Koller angesprochenen Gerücht 

entgegen, dass im Falle der Ablehnung eines Baukostenbeitrags in einem Landbezirk an dessen 

Stelle der Bezirk Appenzell den Beitrag leisten würde. 

 

Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, spricht sich für die vorgeschlagene Verbundlösung aus. In der 

Gesellschaftsform einer Aktiengesellschaft sieht auch er den Vorteil, dass sich zusätzlich Private 

am nötigen Kapital für den Neubau beteiligen können. Die Information der Stimmbürger, dass sie 

allfällige Betriebsdefizite ebenfalls mittragen müssen, erscheint auch ihm wichtig. Die Eintritts-

preise müssten so festgelegt werden, dass der Betrieb des Hallenbads möglichst durch die 

Nutzer finanziert werden kann. Ein Betriebsdefizit müsse vermieden werden, zumal die öffentli-

che Hand bereits grosse Mittel an den Bau des Hallenbads leistet. 

 

Grossrätin Lydia Hörler, Appenzell, hält es ebenfalls für angemessen, dass die Nutzer für die von 

ihnen bezogenen Leistungen einen angemessenen Preis zahlen. Sie weist bezüglich der Ein-

trittspreise darauf hin, dass für Mehrfacheintritte und für Familien Rabatte vorgesehen sind.  

 

Grossrätin Luzia Inauen, Appenzell, kritisiert die Planerfolgsrechnung als zu optimistisch. Die im 

Bereich Wellness erwarteten 40 Eintritte pro Tag seien zu hoch angesetzt. Auch der Ertrag des 

Bistros hält sie für zu hoch. Bei den Eintrittspreisen macht sie einen Vergleich mit dem Stadtbad 

Dornbirn, wo der Badespass für zwei Erwachsene und mehrere Kinder insgesamt weniger als die 

Hälfte von dem kostet, was der Businessplan für das neue Hallenbad nennt. Sie befürchtet, dass 

diese Alternative etliche Familien von einem Besuch im Hallenbad Appenzell abhalten könnte.  

 

Grossrätin Ursi Dähler, Rüte, schliesst sich dem Votum von Grossrätin Luzia Inauen an. Sie kann 

insbesondere die im Businessplan eingerechnete grosse Steigerung der Besucherzahlen aus 

dem Bereich Tourismus nicht nachvollziehen, zumal ihre eigenen Umfragen gezeigt hätten, dass 

deutsche Besucher maximal 10 Euro zu zahlen bereit seien. Daher ist es für sie zentral, dass der 
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Bevölkerung vor der Landsgemeinde klar aufgezeigt wird, wer die Betriebskostendefizite trägt, 

wenn die erwarteten Besucher im neuen Hallenbad ausbleiben. 

 

Grossrat Reto Inauen, Appenzell, spricht das auf Seite 8 des Businessplans genannte Markt-

potenzial des Hallenbads Appenzell an. Er bezweifelt, dass allein aus der Gemeinde Teufen rund 

6‘000 Personen als potenzielle Kunden des Hallenbads Appenzell betrachtet werden können.  

 

Landammann Daniel Fässler hält der Kritik am Businessplan und an der Planerfolgsrechnung 

entgegen, dass niemand die künftigen Frequenzen genau voraussagen kann und alles auf 

Prognosen und Erwartungen beruht. Die im Businessplan aufgeführten Zahlen seien das Er-

gebnis von Marktanalysen. Ein Grossteil der Besucher dürften Einzelgäste und Familien sein, die 

ein Sprudelbad oder das Aussenbad geniessen wollen. Im bestehenden Hallenbad seien heute 

auch deshalb kaum Touristen anzutreffen, weil das Schwimmbad durch das Schulschwimmen 

tagsüber stark belegt ist. In diesem Zusammenhang gibt er zu bedenken, dass mit dem geplanten 

Erlebnisteil vermehrt Platz für Touristen geschaffen werde. Zum Votum von Grossrätin Ursi 

Dähler verweist er darauf, dass die Hotelgäste in Appenzell mehrheitlich nicht aus Deutschland, 

sondern aus der Schweiz kommen. Schweizer sind sich etwas höhere Eintrittspreise durchaus 

gewohnt.  

 

Grossrat Stefan Koller, Rüte, verweist auf die Aussage von Landammann Daniel Fässler, dass 

bei einer Ablehnung des Neubauprojekts die Hallenschwimmbad AG den Rückbau des heutigen 

Hallenbads vornehmen müsse. Da diese jedoch offenbar kein Geld habe, stelle sich weiterhin die 

Frage, wer den Rückbau zu bezahlen hätte. In diesem Zusammenhang interessiere ihn auch, wie 

weit der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft zur Verantwortung gezogen werden könne. 

Landammann Daniel Fässler wiederholt seine Aussage, dass die Hallenschwimmbad AG als 

Eigentümerin des Hallenbads für den Rückbau zuständig ist. Ergebe sich im Konkursverfahren 

keine Lösung, müsse schliesslich wohl die öffentliche Hand, auf deren Boden das Bad steht, die 

Beseitigung vornehmen. Die Frage der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der Hallen-

schwimmbad AG stelle sich aus seiner Sicht nicht, weil der Verwaltungsrat seine Aufgaben bisher 

sehr gut wahrgenommen habe. Abgesehen davon richte sich diese Frage nach den Bestim-

mungen des Schweizerischen Obligationenrechts. 

 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, zeigt ebenfalls wenig Verständnis für das Votum von Grossrat 

Stefan Koller. Die künftige Suche nach geeigneten Personen dürfte schwierig werden, wenn man 

ohne Hinweise auf ein Fehlverhalten mit Verantwortlichkeitsklagen droht. Er ist davon überzeugt, 

dass der Verwaltungsrat der Hallenschwimmbad AG seine Aufgaben nach bestem Wissen und 

Gewissen wahrgenommen hat. 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 
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Ziffer l 

Grossrat Markus Rusch, Schwende, beantragt die Gewährung eines A-fonds-perdu-Baukosten-

beitrags des Kantons von Fr. 10 Mio. sowie die Übernahme einer allfälligen Baukostenüber-

schreitung bis maximal Fr. 1 Mio. durch den Kanton. Damit sollen die Bezirke entlastet werden, 

die bereits mit ihren Beiträgen am Aktienkapital und an den Betriebskosten finanziell gefordert 

sind. Mit dieser Entlastung sieht er die Chancen steigen, dass die Bezirke den entsprechenden 

Finanzierungsbeschlüssen zustimmen und dadurch das Neubauprojekt realisiert werden kann. 

Mit Blick auf den Zustand der Kantonsfinanzen könne der Kanton höhere Beiträge verkraften. 

 

Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, spricht sich für die Beibehaltung des von der Standeskommission 

beantragten Finanzierungskonzepts aus. Er weist darauf hin, dass alle Bezirke im inneren Lan-

desteil im Lenkungsausschuss vertreten waren und diese Vertreter jeweils das Einverständnis 

der Bezirksräte eingeholt haben. Den Verteilschlüssel hält er für die Bezirke als tragbar. 

 

Grossrat Reto Inauen, Appenzell, spricht sich ebenfalls gegen den Antrag von Markus Rusch 

aus. Als Gemeinschaftswerk des Kantons und der Bezirke des inneren Landesteils sollen die 

Bezirke nicht nur bei der Finanzierung der Betriebskosten, sondern auch bei den Baukosten 

eingebunden werden. Er ist überzeugt, dass das gute Projekt breite Unterstützung geniesst und 

deshalb auch an den Bezirksgemeinden auf Zustimmung stösst.  

 

Säckelmeister Thomas Rechsteiner verweist auf sein Votum im Rahmen der Eintretensdebatte 

und beantragt die Ablehnung des Antrags von Grossrat Markus Rusch. Dem Kanton sollen nicht 

ohne wichtigen Grund zusätzliche Investitionskosten aufgebürdet werden. 

 

In der Abstimmung wird der Antrag von Grossrat Markus Rusch klar abgelehnt. 

 

Ziffer ll 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer lll 

Auf Anfrage von Grossrat Fredy Mittelholzer, Rüte, erläutert Landammann Daniel Fässler die 

Überlegungen der Standeskommission, warum das Verfalldatum für die Beschlüsse der Be-

zirksgemeinden erst am 31. Dezember 2015 abläuft. Da die Aufteilung der Bezirksbeiträge auf 

die einzelnen Bezirke Sache der Bezirke des inneren Landesteils ist, könnte im Falle einer Ab-

lehnung in einem Bezirk ein neuer Schlüssel gesucht und verabschiedet werden. Dies könnte Zeit 

brauchen, die man den Bezirken mit der vorgeschlagenen Lösung einräumen will.  

 

Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo, beantragt im Namen der WiKo, auf die zweite Lesung hin 

im Landsgemeindebeschluss die Verteilung der Betriebskostenzuschüsse von 25% zu Lasten 

des Kantons und 75% zu Lasten der Bezirke zu definieren. Landammann Daniel Fässler sichert 

zu, dass die Standeskommission in einer Ergänzungsbotschaft für die zweite Lesung einen 

diesbezüglichen Vorschlag unterbreiten wird. Gleichzeitig werde dem Grossen Rat auch das in 
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Auftrag gegebene Vorprojekt präsentiert.  

 

Ziffer lV 

Keine Bemerkungen. 

 

Es wird eine zweite Lesung durchgeführt. 

 

In der Gesamtabstimmung wird der Landsgemeindebeschluss zur Erteilung eines Kredits 

für den Neubau eines Hallenbads in Appenzell in erster Lesung mit 46 Ja-Stimmen ein-

stimmig angenommen. 

 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, ruft die Mitglieder des Grossen Rats im Anschluss an diesen 

Beschluss auf, Aktien zu zeichnen. Er ersucht auch die Medien, in ihrer Berichtserstattung darauf 

Aufmerksam zu machen, dass Zeichnungsscheine bei der Appenzeller Kantonalbank und der 

Raiffeisenbank aufgelegt sind. 
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Nach der Mittagspause gibt Grossratspräsident Fefi Sutter bekannt, dass Grossrat Her-

bert Wyss, Rüte, am Nachmittag nicht anwesend ist. Die Anzahl der Stimmberechtigten 

beträgt somit noch 45, und das absolute Mehr liegt bei 23. 
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8. Landsgemeindebeschluss über einen Kredit für die Erstellung eines Rad- und 

Gehwegs vom Restaurant Schäfli, Haslen, bis zur Rotbachbrücke 

Referent: Grossrat Ruedi Ulmann, Präsident BauKo 

Departementsvorsteher: Bauherr Stefan Sutter 

35/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Grossrat Ruedi Ulmann, Präsident BauKo, stellt den projektierten Rad- und Gehweg kurz vor. Zu 

Beginn des Planungsprozesses standen sich die beiden Möglichkeiten eines Trottoirs sowie 

eines Rad- und Gehwegs gegenüber. Man hat die zweite Möglichkeit gewählt, weil die bauliche 

Unabhängigkeit zum Strassenkörper sowohl bei der Herstellung wie auch im Falle einer späteren 

Sanierung Vorteile bietet. Mit Rücksicht auf die betroffenen Grundeigentümer und eine gute 

Einpassung in die Landschaft soll das Normalprofil in der Breite auf das zulässige Mindestmass 

von 2m beschränkt werden. Es müsse mit Erstellungskosten von rund Fr. 1‘000.-- pro Laufmeter 

gerechnet werden. Im Namen der BauKo beantragt er Eintreten und Gutheissung des bean-

tragten Kredits von Fr. 1‘500‘000.--. 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer I bis III 

Keine Bemerkungen. 

 

Es wird keine zweite Lesung gewünscht. 

 

In der Schlussabstimmung wird der Landsgemeindebeschluss über einen Kredit für die 

Erstellung eines Rad- und Gehwegs vom Restaurant Schäfli, Haslen, bis zur Rotbach-

brücke wie vorgelegt mit 45 Ja-Stimmen einstimmig zuhanden der Landsgemeinde gut-

geheissen. 
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9. Landsgemeindebeschluss zur Revision des Einführungsgesetzes zum Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuch (EG ZGB) 

Referent: Grossrat Felix, Bürki, Präsident WiKo  

Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

32/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo, weist im Rahmen der Vorstellung des Geschäfts darauf hin, 

dass das Eidgenössische Grundbuch bisher erst in den Bezirken Gonten, Schlatt-Haslen und 

Oberegg eingeführt wurde. In den Bezirken Appenzell, Schwende und Rüte würden die dingli-

chen Rechte an Grundstücken weiterhin handschriftlich in die im kantonalen Recht vorgesehenen 

Register eingetragen. Weil nach kantonalem Recht nur den handgeschriebenen Papierregistern 

Rechtswirkung zukomme, müssten in den Bezirken mit eingeführtem Eidgenössischem Grund-

buch die Einträge der dinglichen Rechte an Grundstücken elektronisch erfasst und zudem 

handschriftlich festgehalten werden. Mit der vorgeschlagenen Revisionsvorlage solle der elekt-

ronischen Grundbuchführung im Kanton Rechtswirkung verliehen werden, sodass künftig solche 

Einträge nur noch im elektronischen Hauptbuchblatt eingetragen werden müssen. Der Antrag der 

WiKo auf dem blauen Blatt diene lediglich der besseren Verständlichkeit und bewirke keine 

Änderung des materiellen Rechts.  

 

Landammann Daniel Fässler weist darauf hin, dass sich seine Ausführungen auch auf die im 

Anschluss zu beratende Revision der Verordnung über das Grundbuch beziehen. Das vor gut 

100 Jahren mit dem Erlass des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs geschaffene Eidgenössische 

Grundbuch sei erst in 13 Kantonen vollständig eingeführt. Der Kanton Appenzell I.Rh. liege mit 

einer Einführungsquote von 50% vor anderen ländlichen Kantonen wie Uri, Schwyz, Obwalden, 

Wallis und Graubünden. Mit dem von der WiKo beantragten neuen Wortlaut für Art. 97 Abs. 1 

habe sich der Grundbuchinspektor, der für die Vorbereitung der Revision beigezogen wurde, 

einverstanden erklärt. Im ersten Satz solle jedoch das Wort „eidgenössischen“ gross geschrieben 

werden, da es sich um einen gesetzestechnischen Begriff handle. Dasselbe gelte auch für Art. 97 

Abs. 2 und 3. Demgegenüber solle in Art. 97 Abs. 4 auf die vorgeschlagene Ergänzung des Worts 

„Eidgenössische“ verzichtet werden, da es gerade Sinn der Revision sei, dass bis zur Einführung 

des Eidgenössischen Grundbuchs auch das kantonale Grundbuch mit elektronischer Datenver-

arbeitung geführt werden kann. Mit diesen redaktionellen Anpassungen stimmt Landammann 

Daniel Fässler im Namen der Standeskommission dem Antrag der WiKo zu. 

 

Grossrat Felix Bürki ist im Namen der WiKo mit den genannten redaktionellen Anpassungen 

einverstanden. 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 
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Ziffer I 

Bereinigter Antrag für Art. 97: 

 
1Bis zum Inkrafttreten des Eidgenössischen Grundbuchs kommt mit Bezug auf die Entstehung, 

die Übertragung, die Änderung und den Untergang der dinglichen Rechte der Eintragung oder 

dem Eintrag in das kantonale Grundbuch, das aus Servituten-, Handänderungs- und Pfandpro-

tokoll besteht, die Grundbuchwirkung gemäss ZGB zu. Davon ausgenommen ist die Grund-

buchwirkung zugunsten des gutgläubigen Dritten (Art. 48 SchlT ZGB). 

 
2Anstelle der Servituten-, Handänderungs- und Pfandprotokolle kann das kantonale Grundbuch 

auch mittels elektronischer Datenverarbeitung geführt werden. Für die Ausgestaltung gelten die 

Vorschriften für das Eidgenössische Grundbuch sinngemäss. 

 
3Der Grosse Rat ist ermächtigt, auch vor Einführung des Eidgenössischen Grundbuchs die Ein-

tragung der Grunddienstbarkeiten sukzessive für die einzelnen Bezirke oder Teile derselben 

anzuordnen. 

 
4Der Grosse Rat kann anordnen, dass das Grundbuch über die elektronische Datenverarbeitung 

geführt wird. Die technischen Einzelheiten regelt er in einer Verordnung und legt im Rahmen der 

bundesrechtlichen Vorschriften die Zugriffsberechtigung fest. 

 

Der bereinigte Antrag zu Art. 97 wird stillschweigend gutgeheissen. 

 

Ziffer II 

Keine Bemerkungen. 

 

Es wird keine zweite Lesung durchgeführt. 

 

In der Schlussabstimmung wird der Landsgemeindebeschluss zur Revision des Einfüh-

rungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch mit 45 Ja-Stimmen einstimmig zu-

handen der Landsgemeinde verabschiedet. 
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10. Grossratsbeschluss zur Revision der Verordnung über das Grundbuch (VGB) 

Referent: Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo 

Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

33/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Grossrat Felix Bürki, Präsident WiKo, führt aus, dass mit der Revision des Einführungsgesetzes 

zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch auch die Verordnung über das Grundbuch angepasst 

werden muss, damit das elektronisch geführte Grundbuch tatsächlich rechtswirksam wird. Die 

Standeskommission solle über das Inkrafttreten des Grossratsbeschlusses befinden, weil dieses 

zusammen mit dem Landsgemeindebeschluss in Kraft treten müsse. Die Änderungen sind auch 

noch vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement zu genehmigen.  

 

Landammann Daniel Fässler teilt mit, dass die beantragte Verordnungsänderung keine Mehr-

kosten auslösen wird. 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer I und II 

Keine Bemerkungen. 

 

In der Abstimmung heisst der Grosse Rat den Grossratsbeschluss zur Revision der Ver-

ordnung über das Grundbuch wie vorgelegt einstimmig gut. 
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11. Grossratsbeschluss zur Revision der Behördenverordnung 

Referent: Grossrat Ruedi Eberle, Präsident StwK 

Departementsvorsteher: Landammann Daniel Fässler 

38/1/2013: Antrag StwK 
 

Grossrat Ruedi Eberle, Präsident StwK, listet die Gründe auf, die das Kantonsgericht dazu be-

wogen haben, eine Erhöhung der Entschädigung des Kantonsgerichtspräsidenten von 

Fr. 5'500.-- auf Fr. 18‘000.-- pro Jahr zu beantragen. Die zeitliche Beanspruchung des Kan-

tonsgerichtspräsidiums von durchschnittlich einem Arbeitstag pro Woche sei sehr hoch. Mit 

diesem Pensum müsse ein Kantonsgerichtspräsident in seiner beruflichen Tätigkeit in der Regel 

eine Einkommenseinbusse in Kauf nehmen. Zum Vergleich wird auf die Entschädigung für das 

Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde verwiesen, die von der Standeskom-

mission bei einer ähnlichen zeitlichen Beanspruchung ebenfalls auf Fr. 18‘000.-- pro Jahr fest-

gelegt wurde. Die StwK habe im Rahmen der Prüfung des Gesuchs mit dem vormaligen Kan-

tonsgerichtspräsidenten, Landammann Roland Inauen, ein ausführliches Gespräch geführt, um 

sich über die Tätigkeiten des Präsidenten ein Bild machen zu können. Obwohl in der Behör-

denarbeit die Ehrenamtlichkeit im Vordergrund stehen müsse, könne der Ausgleich einer finan-

ziellen Einbusse im zivilen Erwerbszweig nicht nur symbolischen Charakter aufweisen. Es müsse 

aber auch davon ausgegangen werden, dass künftig vermehrt ausgebildete Juristen dieses Amt 

ausüben werden, sodass auch eine jährliche Entschädigung von Fr. 18‘000.-- weit von einem 

vollen Ausgleich entfernt sei. Mit dieser Anpassung der Entschädigung solle auch vermieden 

werden, dass fähige Personen aus finanziellen Überlegungen auf eine Kandidatur verzichten. Es 

sei insbesondere auch zu beachten, dass die beiden Vorgänger des heutigen Kantonsgerichts-

präsidenten beim Kanton angestellt waren und das Amt ohne Lohnkürzung verrichtet werden 

konnte. Die von der StwK beantragte Erhöhung für das Kantonsgerichtspräsidium habe jährliche 

Mehrkosten von Fr. 12‘500.-- zur Folge. 
 

Im Weiteren beantrage die StwK eine Erhöhung der letztmals 2003 um Fr. 20.-- angepassten 

Sitzungsgelder der Mitglieder des Grossen Rates, der Gerichte und der kantonalen Kommissi-

onen von heute Fr. 80.-- auf Fr. 100.-- für den halben Tag und von Fr. 160.-- auf Fr. 200.-- für den 

ganzen Tag. Im Vergleich mit den anderen Kantonen seien die heutigen Ansätze sehr be-

scheiden. Für das Aktenstudium werde, ausser bei den Gerichten, keine Entschädigung bezahlt. 

Auch mit der vorgeschlagenen Anpassung werde der zeitliche Aufwand der Behördenmitglieder 

bei weitem nicht voll entschädigt, sodass immer noch ein beachtlicher Anteil an Ehrenamtlichkeit 

verbleibe. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung bei den Sitzungsgeldern sei auf der Grundlage der 

Zahlen aus dem Jahr 2012 mit Mehrkosten von rund Fr. 30‘000.-- zu rechnen.  
 

Für Grossrat René Lutz, Appenzell, ist der Vergleich mit der Entschädigung des Präsidiums der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde für die beantragte Erhöhung der Entschädigung des 

Kantonsgerichtspräsidiums zu wenig transparent. Er beantragt die Rückweisung der Vorlage und 

die Ausarbeitung einer neuen Grundlage für die Berechnung der Entschädigung. Diese solle sich 

insbesondere nach der Anzahl Gerichtsfälle ausrichten und damit transparenter sein.  
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Grossrätin Barbara Fässler, Appenzell, unterstützt den Rückweisungsantrag. Sie gibt zu be-

denken, dass die Gutheissung des Antrags der StwK einer Erhöhung der Entschädigung im 

Umfang von 500% gleichkäme. 

 

Grossrat Rolf Inauen, Schlatt-Haslen, verweist auf die grosse Verantwortung des Kantonsge-

richtspräsidenten. Für die Ausübung dieses Amts sei eine grosse Flexibilität nötig. Die beiden 

Vorgänger des heutigen Kantonsgerichtspräsidenten seien Angestellte des Kantons gewesen. 

Eine Kürzung der Besoldung habe nicht vorgenommen werden müssen. Wenn jedoch ein Kan-

tonsgerichtspräsident nicht in einer solchen Situation sei, bestehe eine ganz andere Ausgangs-

lage. Eine Erhöhung der Entschädigung im beantragten Umfang sei daher gerechtfertigt. 

 

Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, verweist auf die grossen Anstrengungen, die in diesem Jahr nach 

der Wahl des bisherigen Kantonsgerichtspräsidenten zum Landammann notwendig waren, um 

den heutigen Kantonsgerichtspräsidenten zur Übernahme dieses Amts gewinnen zu können. 

Einen Vergleich der Entschädigung mit dem Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörde hält er für stichhaltig, da beide Ämter zeitliche Flexibilität erfordern und verantwor-

tungsvolle Ämter sind. Er ersucht um Unterstützung des Antrags der StwK. 

 

Landammann Daniel Fässler gibt zu bedenken, dass das Amt des Kantonsgerichtspräsidenten 

neben dem Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eines der wenigen Behör-

denämter ist, bei dem die Einsätze in der Regel während der ordentlichen Arbeitszeit geleistet 

werden müssen. Für die Tätigkeit als Einzelrichter und die Führung der Gerichtskanzlei ist die 

Präsenz des Präsidenten während der Bürozeiten erforderlich, was Einschränkungen für die 

private berufliche Tätigkeit des Amtsinhabers mit sich bringe. Diesem Umstand sei im Rahmen 

der letzten Entschädigungsanpassung im Jahre 2011 zu wenig Rechnung getragen worden, da 

der damalige Kantonsgerichtspräsident hauptberuflich beim Kanton angestellt war und mit der 

Übernahme des Amts keine Einkommenseinbusse hinnehmen musste. 

 

Landammann Roland Inauen bestätigt, dass die StwK viel Zeit dafür aufgewendet habe, den 

Aufgabenbereich des Kantonsgerichtspräsidenten zu erkunden. Er spricht sich ebenfalls für die 

Unterstützung des Antrags der StwK aus.  

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer I.1 

Antrag Grossrat René Lutz: 

Der Antrag um Erhöhung der Entschädigung des Kantonsgerichtspräsidenten sei zurückzuwei-

sen, und es sei eine neue Grundlage für die Berechnung der Entschädigung auszuarbeiten. 

 



Protokoll der Grossrats-Session vom 2. Dezember 2013 30 

  

In der Abstimmung lehnt der Grosse Rat den Antrag von Grossrat René Lutz deutlich ab. 

Der Antrag der StwK ist damit gutgeheissen. 

 

Ziff. I.2 

Antrag Grossrat René Lutz, Appenzell: 

Auf die beantragte Erhöhung des Sitzungsgelds um Fr. 20.-- sei zu verzichten. Eine Erhöhung um 

20% sei nach der in der Budgetberatung beschlossenen faktischen Nullrunde beim Staatsper-

sonal ein falsches Signal.  

 

Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, erachtet die von der StwK beantragte Anpassung des Sit-

zungsgelds für richtig. Er hält dem Votum von Grossrat René Lutz entgegen, dass die Stan-

deskommission im gutgeheissenen Budgetantrag zugunsten der Staatsangestellten darauf ge-

achtet habe, dass keiner weniger Nettolohn erhält, obwohl die meisten im neuen Jahr höhere 

Pensionskassenbeiträge hätten. Zudem werde der Kanton ab dem nächsten Jahr auch noch die 

Hälfte der Krankentaggeldversicherungsprämie zugunsten der Angestellten übernehmen. 

 

In der Abstimmung lehnt der Grosse Rat den Antrag von Grossrat René Lutz deutlich ab.  

 

Antrag Grossrätin Vreni Kölbener, Rüte: 

Im Antrag der StwK sei im zweiten Satz die Wendung „Die Präsidenten erhalten...“ durch die 

Wendung „Das Präsidium erhält...“ zu ersetzen. Damit solle eine geschlechtsneutrale Regelung 

getroffen werden.  

 

Der Grosse Rat heisst den Antrag von Grossrätin Vreni Kölbener stillschweigend gut. 

 

Ziffer ll 

Keine Bemerkungen. 

 

In der Abstimmung heisst der Grosse Rat den Grossratsbeschluss zur Revision der Be-

hördenverordnung gut. 
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12. Grossratsbeschluss über einen Planungskredit für die Umnutzung des Kapuziner-

klosters als Bibliothek und für Büroräume 

Referent: Grossrat Ruedi Ulmann, Präsident BauKo 

Departementsvorsteher: Bauherr Stefan Sutter 

36/1/2013: Antrag Standeskommission 

 

Grossrat Ruedi Ulmann, Präsident BauKo, verweist einleitend auf die Beratungen des Grossen 

Rates vom 2. Februar 2013 über die Umnutzung des Kapuzinerklosters. Die Standeskommission 

sei mit eingehenderen Abklärungen beauftragt worden. Er gibt die Ergebnisse dieser Abklärun-

gen kurz wieder. Die Klostergebäude, die Freiräume und die Klostermauer müssten nach 

denkmalpflegerischer Beurteilung bestehen bleiben. Das Konventgebäude sei im heutigen Zu-

stand nicht vermietbar. Die kantonale Verwaltung habe Raumbedürfnisse, die heute durch die 

Anmietung von Gebäuden Dritter mit jährlichen Mietzinszahlungen von rund Fr. 100‘000.-- ab-

deckt würden. Für das Landesarchiv und die Kantonsbibliothek sei grosser Platzbedarf ausge-

wiesen. Von den Bewerbern für eine touristische Nutzung des Klosters sei offenbar kein Konzept 

vorgelegt worden, das weiterzuverfolgen realistisch wäre. Er zieht das Fazit, dass alle ange-

dachten Nutzungen der Klostergebäude mit hohen Umbaukosten verbunden sein werden. 

 

Er fasst die in der BauKo diskutierten Punkte wie folgt zusammen: 

- Die Klosterkirche soll aus ideellen Gründen und aus Kostengründen belassen werden.  

- Der Klostergarten soll der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.  

- Der kostengünstigeren Variante des Abbruchs und Wiederaufbaus des Konvents steht 

dessen Schutzstatus entgegen, der aber nur über die Feuerschauverwaltung und die 

Dunkeversammlung gesenkt oder aufgehoben werden kann. 

 

Die BauKo ist trotz guter Arbeit der Arbeitsgruppe der Standeskommission mit dem Resultat 

mehrheitlich nicht zufrieden. Zur Verbesserung der Transparenz und für eine bessere Abstützung 

solle die Arbeitsgruppe der Standeskommission erweitert werden, und es sollen für den Konvent 

und den Garten nochmals Ideen für die künftige Nutzung entwickelt werden. Dabei sollen die 

Bedürfnisse der Bevölkerung, der kantonalen Verwaltung sowie des Tourismus berücksichtigt 

werden. Die BauKo empfiehlt Eintreten auf die Vorlage und Ablehnung des Planungskredits für 

die Umnutzung des Kapuzinerklosters als Bibliothek.  

 

Grossrat Christoph Keller, Appenzell, erinnert an die Diskussion zum Finanzplan 2015 - 2019, 

wonach eine Priorisierung der Investitionsprojekte notwendig sei. Die Umnutzung des Klosters ist 

für ihn nicht prioritär. Er verweist auch auf die Perspektiven der Standeskommission, in welchen 

einleitend darauf hingewiesen werde, dass das Wünschbare vom Machbaren getrennt werden 

müsse. In diesem Sinne solle die lediglich wünschbare Umnutzung des Klosters vertagt und der 

Planungskredit abgelehnt werden. 
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Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, beantragt Nichteintreten auf das Geschäft. Gleichzeitig sei die 

Standeskommission zu beauftragen, bei der Feuerschaugemeinde für den Konvent und die 

Ökonomiegebäude die Entlassung aus dem Objektschutz zu beantragen. Er verweist auf das 

geringe Alter des Konventgebäudes und die relativ schlechte Bausubstanz. Ein denkmalpflege-

rischer Schutz der Bausubstanz sei nicht begründet. Da die Vorschriften der Ortsbildschutzzone 

auch nach der Entlassung der Gebäude aus der Objektschutzliste beachtet werden müssten, 

bestehe keine Gefahr, dass mit der Erstellung eines Neubaus das Ortsbild beeinträchtigt würde. 

 

Grossrat Erich Fässler, Appenzell, verweist auf die Erkenntnis aus der Machbarkeitsstudie, dass 

die vorgesehenen Nutzungen des Kapuzinerklosters als Bibliothek und für Büroräume umgesetzt 

werden können. Der entsprechende Kredit für die weitere Planung solle daher bewilligt werden. 

Ein Abbruch des Kapuzinerklosters steht für ihn nicht zur Diskussion. Er warnt im Weiteren den 

Grossen Rat eindringlich davor, die Standeskommission zu beauftragen, ein Schutzentlas-

sungsgesuch für das Konventgebäude zu stellen. Ein solcher Schritt würde vergleichbare Ge-

suche anderer Grundeigentümer nach sich ziehen. 

 

Grossrat Josef Manser, Gonten, unterstützt das Votum von Grossrat Erich Fässler. Er bezeichnet 

die von der Standeskommission angestrebte Umnutzung des Kapuzinerklosters als die best-

mögliche Lösung. Das Kapuzinerkloster ist für ihn ein wertvoller Zeitzeuge und ein historisches 

und kulturelles Erbe des Kantons. Einen Abbruch des Konvents lehnt er als denkbar schlechtes 

Signal an andere Liegenschaftseigentümer, die historisch wertvolle Zeitzeugnisse unterhalten, 

entschieden ab. Die Klosterkirche, das Konventgebäude und der Klostergarten bilden für ihn ein 

Ensemble, von dem nicht ein Teil herausgebrochen werden könne. Er ersucht den Grossen Rat, 

den Antrag von Grossrat Ruedi Eberle abzulehnen. 

 

Grossrätin Angela Koller, Rüte, stört sich daran, dass die Klosterkirche bei der Umnutzungs-

diskussion ausgenommen werden soll. Sie betont, die Führung sakraler Räume gehöre nicht zu 

den kantonalen Aufgaben. Dies sei vielmehr Sache der Kirchgemeinden. Grossrat Christoph 

Keller, Appenzell, zeigt aus den gleichen Gründen wenig Verständnis für die Zurückhaltung der 

Standeskommission in der Frage eines Einbezugs der Klosterkirche in die Umnutzung. 

 

Grossrat Sepp Manser, Schwende, unterstützt den Antrag von Grossrat Ruedi Eberle. Er hält es 

für wichtig, dass die Optionen des Baus einer Tiefgarage und einer touristischen Nutzung 

nochmals abgeklärt werden. Im Vordergrund müsse der volkswirtschaftliche Nutzen stehen.  

 

Demgegenüber schliesst sich Grossrat Roland Dörig, Appenzell, der Haltung von Grossrat Erich 

Fässler, Appenzell, an. Mit der geplanten Umnutzung sollen die seit längerem bestehenden 

Raumprobleme für das Landesarchiv und die Bibliotheken gelöst werden. Dem Planungskredit 

soll daher zugestimmt werden. Aus Respekt gegenüber den Kapuzinern sollen die Gebäulich-

keiten des Klosters möglichst erhalten bleiben. Auf ein Schutzentlassungsverfahren soll daher 

verzichtet werden. Ein solches Verfahren könnte überdies eine Lawine von vergleichbaren Ge-

suchen anderer Eigentümer geschützter Objekte auslösen. 
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Für Grossrat Alfred Inauen, Appenzell, stehen die vorgesehenen finanziellen Aufwendungen 

nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Resultat. Mit einem Abbruch oder einem Teilabbruch 

könnte ein besseres Verhältnis erreicht werden. Es eile auch nicht. In einem ersten Schritt sollte 

es darum gehen, den Klostergarten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und den Schutz-

status zu prüfen.  

 

Grossrätin Luzia Inauen, Appenzell, lehnt sowohl den Planungskredit für die Umnutzung des 

Klosters als Bibliothek und für Büroräume als auch die Einleitung des Verfahrens zur 

Schutzentlassung ab. Sie beantragt stattdessen die Einsetzung einer neuen Arbeitsgruppe mit 

Vertretern der Standeskommission, des Grossen Rates sowie des Vereins Appenzellerland 

Tourismus AI. Diese soll ein Jahr Zeit für die Ausarbeitung verschiedener Varianten für eine 

allgemein zugängliche, möglichst touristische Nutzung des Klosterareals erhalten. Ein entspre-

chender Bericht solle dann der Standeskommission und dem Grossen Rat zur Diskussion vor-

gelegt werden.  

 

Grossrat Markus Rusch, Schwende, unterstützt den Antrag von Grossrat Ruedi Eberle. Der 

Bezug der Bevölkerung zum Konventgebäude sei nicht besonders gross. Man habe das Ge-

bäude hinter den Mauern kaum wahrgenommen. Das Haus sei weder alt noch architektonisch 

wertvoll. Mit einem Neubau könnte man etwas sehr Schönes machen, das gut zur Kirche passt. 

 

Grossrat Franz Fässler, Appenzell, erscheinen die geplanten finanziellen Aufwendungen sehr 

hoch. Man sollte zuerst den Schutzstatus überprüfen. Er unterstützt den Antrag von Grossrat 

Ruedi Eberle. Parallel zu diesem Verfahren können weitere Nutzungsvarianten abgeklärt werden. 

 

Für Grossratsvizepräsident Thomas Mainberger, Schwende, ist der Zeitpunkt noch nicht reif für 

einen Entscheid. Er schliesst sich dem Antrag um Schutzentlassung an.  

 

Bauherr Stefan Sutter nimmt zu den einzelnen Voten Stellung. Zur gewünschten Denkpause gibt 

er zu bedenken, dass das leerstehende Konventgebäude Kosten verursacht und derweil wei-

terhin Mieten für die in Liegenschaften Dritter untergebrachten Büroräume der kantonalen Ver-

waltung bezahlt werden müssen. Mit Bezug auf die Klosterkirche führt er aus, dass der Kanton 

diese schenkungsweise erhalten hat und sie nicht verkaufen könne. Gegen die beantragte Ent-

lassung aus dem Schutzstatus gibt er zu bedenken, dass das ganze Klosterareal mit Kirche, 

Konvent, Kreuzgang und Ökonomiegebäude ein einziges Schutzobjekt ist und der heutige 

Schutzstatus einen Abbruch des Konvents nicht zulässt. Er hält die Erfolgschancen für ein Ge-

such um teilweise oder ganze Entlassung aus dem Schutzstatus für gering. Die Dunke der 

Feuerschaugemeinde habe die Schutzplanung der Feuerschauverwaltung stets mitgetragen. 

Selbst wenn ein Abbruch und Wiederaufbau des Konvents später möglich würde, hält er mit Blick 

auf die verschiedenen Interessen eine Einigung über die künftige Nutzung für nicht realistisch.  

 

Landammann Daniel Fässler geht unter Verweis auf die vorliegende Machbarkeitsstudie auf die 

von der Standeskommission beantragte künftige Nutzung des Klosters als Bibliothek und für 
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Büroräume ein. Zu den ablehnenden Voten gibt er zu bedenken, dass der Kanton als Eigentümer 

eines geschützten Objekts nicht die Aufhebung des Schutzes beantragen sollte, zumal auch viele 

private Gebäude in der Umgebung aufgrund der Schutzplanung in der Nutzung eingeschränkt 

sind. Die Klosterkirche müsse aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bischof von St.Gallen wei-

terhin als Kirche genutzt werden können. Landammann Daniel Fässler geht im Weiteren auf die 

Gründe ein, warum die touristische Nutzung als Jugendherberge für die Standeskommission 

nicht umsetzbar ist. Von den neun Bewerbern war keiner bereit, namhafte Investitionen für den 

Umbau zu tragen. Der Kanton müsste für eine touristische Fremdnutzung erheblich investieren. 

Damit würde er in den freien Markt eingreifen. Unter Bezugnahme auf das Schreiben eines In-

teressenten an die Mitglieder des Grossen Rates stellt er in Abrede, dass der Umbau des Kon-

ventgebäudes samt Mobiliar mit Investitionen von lediglich Fr. 1.2 Mio. möglich wäre. Er spricht 

sich im Weiteren gegen den Antrag auf Einsetzung einer neuen, erweiterten Arbeitsgruppe für die 

Prüfung weiterer Nutzungen aus. Falls weitere Prüfungen gewünscht werden, könne die Stan-

deskommission diese vornehmen. Landammann Daniel Fässler ist auch dagegen, die Stan-

deskommission zu zwingen, der Feuerschaugemeinde eine Schutzentlassung zu beantragen. 

Stattdessen könne aber durchaus eine Denkpause eingelegt werden, falls der Grosse Rat die 

Zeit für eine Entscheidung noch nicht für reif halte. 

 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, verspricht sich aus dem Schutzentlassungsverfahren Klarheit 

darüber, welche baulichen Veränderungen an den Klostergebäuden möglich sind. Nach einem 

solchen Verfahren könne eher beurteilt werden, wie vorzugehen sei. Heute sei der Grosse Rat für 

einen Entscheid über die künftige Nutzung des Klosters noch nicht reif. 

 

Die Grossräte Franz Fässler, Appenzell, und Martin Breitenmoser, Appenzell, stören sich ins-

besondere am hohen Planungskredit von Fr. 900‘000.-- und an den hohen Umbaukosten von 

Fr. 15 Mio. Grossrat Martin Breitenmoser verlangt den Einbezug der Klosterkirche in den Pla-

nungsperimeter und die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Bistum über eine Umnutzung der 

Kirche als Bibliothek.  

 

Bauherr Stefan Sutter erläutert die Zusammensetzung des Planungskredits. Damit der Grosse 

Rat eine bessere Entscheidungsgrundlage habe, bevor man mit einer Kreditvorlage an die 

Landsgemeinde gelangt, solle ein detailliertes Bauprojekt erarbeitet werden, was mit grossem 

Aufwand verbunden ist. Die Mehrkosten, die mit einem Umbau des Konvents im Vergleich zu 

einem Neubau entstehen, betragen rund 15% oder Fr. 2.5 Mio. Eine Umnutzung der Klosterkir-

che als Bibliothek hält er allein schon aus Platzgründen nicht für machbar.  

 

Grossrätin Lydia Hörler, Appenzell, spricht sich gegen die Einreichung eines Gesuchs auf 

Schutzentlassung aus. Im Weiteren wünscht sie zwei separate Abstimmungen, die eine über die 

Frage des Schutzentlassungsverfahrens, die andere über den Planungskredit.  

 

Grossrat Ruedi Eberle, Gonten, erklärt sich auf Rückfrage des Grossratspräsidenten in Abwei-

chung zum gestellten Antrag bereit, auf das Geschäft einzutreten. Das Geschäft solle jedoch 
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anschliessend mit dem formulierten Auftrag zurückgewiesen werden. 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Titel und Ingress 

Keine Bemerkungen. 

 

Ziffer l 

Antrag Grossrat Ruedi Eberle, Gonten: 

Das Geschäft sei zurückzuweisen und die Standeskommission zu beauftragen, bei der Feuer-

schaugemeinde die Schutzentlassung für den Konvent und die Ökonomiegebäude zu beantra-

gen. 

 

Landammann Roland Inauen ersucht den Grossen Rat um Ablehnung dieses Antrags. Ein sol-

cher sei für ihn politisch nicht denkbar. Er verweist auf ein konkretes Schutzobjekt im Dorfzent-

rum, das die Eigentümerschaft zur Erreichung einer besseren Nutzung gerne abbrechen möchte. 

Die Standeskommission könne auch in der Planungsphase noch abklären, ob beispielsweise 

Ökonomiegebäude abgebrochen werden können. Im Übrigen erscheine es falsch, den Entscheid 

über die Aufhebung des Schutzes der Dunke zu überlassen, da das Kloster ein Kulturerbe des 

ganzen Kantons ist. Dieser Auffassung schliesst sich Grossrat Josef Manser, Gonten, an. 

 

Auf Anfrage von Grossrat Pius Federer, Oberegg, stellt Bauherr Stefan Sutter nochmals klar, 

dass es verschiedene Schutzstufen gibt. Einzelne Bereiche des Klosterareals wie zum Beispiel 

die Garagen würden nach Auffassung der Denkmalpflegekommission weniger Schutz verdienen. 

Die Erstellung einer Tiefgarage unter dem Klosterareal schliesse sie aber aus.  

 

Grossrat Ueli Manser, Schwende, regt in Präzisierung des Auftrags von Grossrat Ruedi Eberle 

an, dass die Standeskommission im Dialog mit der Feuerschaugemeinde eine möglichst weit-

gehende Entlassung aus dem Schutz herausholen soll. Man müsse im Rahmen der verschie-

denen, bestehenden Schutzebenen Kompromisslösungen finden, die einen angepassten Umbau 

erlauben.  

 

Grossrat Erich Fässler, Appenzell, ruft den Grossen Rat dazu auf, dem beantragten Planungs-

kredit zuzustimmen. Die Standeskommission könne auch im Rahmen der Weiterverfolgung der 

angestrebten Umnutzung und im Dialog mit der Feuerschaugemeinde eine Lösung dafür erar-

beiten, was in den einzelnen Bereichen des Klosters baulich machbar ist.  

 

In der Abstimmung wird der Antrag von Grossrat Ruedi Eberle mit 25 Stimmen gutge-

heissen.  

 

Grossrätin Luzia Inauen, Appenzell, zieht ihren Antrag auf Einsetzung einer neuen Arbeitsgruppe 

zurück.  
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Nach der Pause gibt Grossratspräsident Fefi Sutter um 16.55 Uhr die Entschuldigungen 

von Grossrat Fredy Mittelholzer, Rüte, und Grossrat Andreas Eisenhut, Oberegg, für den 

Rest des Nachmittags bekannt. Die Anzahl der Stimmberechtigen beträgt noch 43, und 

das absolute Mehr liegt bei 22.  
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13. Landrechtsgesuche 

Referent: Franz Fässler, Präsident ReKo 

37/1/2013: Berichte Standeskommission 

 Mündlicher Antrag ReKo 

 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird folgenden Personen das Bürgerrecht von Appenzell und 

das Landrecht des Kantons Appenzell I.Rh. erteilt: 
 

 Arian Kelmendi, geboren 1995 in Appenzell, kosovarischer Staatsangehöriger, ledig, 
wohnhaft Bahnhofstrasse 1, 9050 Appenzell 
 

 Behar Sylejmani-Bekteshi, geboren 1988 im Kosovo, kosovarischer Staatsangehöriger, 
verheiratet, wohnhaft Böhleli 7, 9050 Appenzell 
 

 Jelena Vujic, geboren 1996 in Appenzell, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, 
ledig, wohnhaft Mettlenstrasse 12, 9050 Appenzell 
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14. Mitteilungen und Allfälliges 

Es werden folgende Mitteilungen und Anliegen vorgebracht: 

 

- Grossratspräsident Fefi Sutter informiert den Grossen Rat über die eingegangene Demission 

von Felix Bürki, Oberegg, als Mitglied des Grossen Rats per Ende des Amtsjahrs.  

 

- Grossratspräsident Fefi Sutter teilt mit, dass das Büro des Grossen Rats die von Grossrat 

Ruedi Eberle an der Session vom 21. Oktober 2013 eingebrachte Anregung, den Ses-

sionsbeginn bei kurzer Traktandenliste jeweils auf den Nachmittag anzusetzen, diskutiert und 

abgelehnt hat. Das Büro will an der derzeitigen Praxis festhalten. Zur Begründung wird darauf 

hingewiesen, dass sich die Frage der Ansetzung der Session nur für den Nachmittag in der 

Regel lediglich für die Junisession und die Märzsession stellt. Da nach der Junisession je-

weils die Präsidentenfeier stattfindet, wurde der Sessionsbeginn bei einer kurzen Traktan-

denliste bisher schon auf den Nachmittag angesetzt. An der Märzsession besuchte in den 

letzten Jahren oftmals das Grossratsbüro eines anderen Kantons die Beratungen des 

Grossen Rats, sodass der Sessionsbeginn auf den Morgen gelegt wurde.  
 

- Landeshauptmann Lorenz Koller informiert über die von der Standeskommission mit dem 

Bund abgeschlossene Ergänzung der Programmvereinbarung im Bereich Schutzwald für die 

Jahre 2012 bis 2015. Mit der Ergänzung können verschiedenen Holzkorporationen an deren 

Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden nach den starken Niederschlägen im Juni 

2013 zusätzliche Mittel ausgerichtet werden. 
 

- Grossrat Stefan Koller, Rüte, erinnert an den an der Session vom 4. Februar 2013 gestellten 

Antrag, die Verordnung über die Landsgemeinde und die Gemeindeversammlungen zu 

überprüfen. Er interessiert sich für den aktuellen Stand dieser Abklärungen. Landammann 

Daniel Fässler ersucht im Namen der Standeskommission um etwas Geduld. Man habe einen 

grösseren Anpassungsbedarf festgestellt. 

 

9050 Appenzell, 6. Januar 2014 

 

Der Protokollführer: 

 

 

Markus Dörig 


